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'Bilanz dez ICaticlQcbaiie
Beurteilung der vorliegenden Gesetzentwürfe von versdiiedenen Standpunkten

Die verschiedenen Entwürfe

D as K artellgesprädi hat sidi im 
Laufe der Zeit zwar in Einzel

heiten vertieft, in den Grundsatz
fragen aber kaum über den Stand 
von 1949 hinausentwidcelt. Audi 
heute nodi ist nidit zu überblik- 
ken, nad i w eldier Riditung die Ent- 
sdieidung fallen wird. Wenn ge- 
legentlidi gesagt worden ist, es sei 
falsdi, die Kartelldiskussion unter 
dem Gesiditspunkt „Verbots- oder 
Mißbrauchsprinzip?" zu führen, so 
liegt darin eine Verkennung der 
Problematik, vor der der Gesetz
geber steht. In W ahrheit liegt hier 
der Kern der Entscheidung, die ge
troffen werden muß. Ihr entgeht 
man auch nicht, wenn man sie nidit 
sehen will oder als zweitrangig be- 
traditet. Dies zeigen die Beratun
gen des W irtsdiaftspolitisdien Aus
schusses des Bundestages, die heute 
noch nicht w eiter gediehen sind 
als vor zwei Jahren. Der Grund 
hierfür ist darin zu sehen, daß man 
für Einzelfragen erst dann eine 
endgültige und schlüssige Lösung 
erarbeiten kann, wenn die Grenzen 
im Grundsätzlichen abgesteckt sind. 
Denn davon hängen die wirtschafts
politische Beurteilung und vor 
allem auch die gesetzestechnische 
Behandlung der Einzelprobleme wie 
etwa des konjunkturellen oder 
strukturellen Krisenkartells, des 
mittelständischen Abwehrkartells, 
des m arktbeherrschenden Unter
nehmens, des Mißbrauchbegriffes, 
des Rechtsschutzentzuges oder des 
Verfahrens ab.

G rundsa tzfragen  
Diese Forderung nad i einer 

Grundsatzentscheidung ist ganz 
neutral. Sie gilt für die eine wie

für die andere Richtung, die man 
wählen könnte. Und die Zeit für 
eine Entscheidung ist reif. Die Dinge 
sind ausdiskutiert bis ins letzte De
tail. Nichts hat das so deutlich ge- 
. macht wie die Flut von Denkschrif
ten und Gutachten, die uns die ver
gangenen Monate beschert haben. 
Kaum ein Argument findet sich in 
ihnen, von dem man sagen könnte, 
es wäre nicht sdion in irgendeiner 
Form in den letzten sechs Jahren 
angesprochen worden. Jedes A rgu
ment aber hat in sich einen gewis
sen W ahrheitsgehalt. Es gilt jetzt, 
den relativen W ahrheitsgehalt im 
Gesamtzusammenhang abzuwägen. 
Das hat zu geschehen bei der 
Beurteilung der drei Gesetzent
würfe, die dem Bundestag vorlie
gen. In ihnen haben sich fast alle 
Argumente, die in der Kartelldis
kussion vorgebracht worden sind, 
zu einem gesetzestechnischen Lö
sungsvorschlag verdiditet. Eines 
muß vorweg bemerkt werden: Kei
ner der drei Entwürfe zielt auf die 
Extreme „totale Konkurrenz" oder 
„totale Ausschaltung des W ettbe
werbs" ab, denn sowohl der die 
weitestgehende Aufrechterhaltung 
des W ettbewerbs anstrebende 
Böhm'sche Entwurf als auch der auf 
Mißbrauchsverhütung ausgerichtete 
Entwurf von Höcherl-Isay enthal
ten Ausnahmen von der Regel, von 
der der Entwurf jeweils ausgeht. 
W eder hat Böhm die Möglichkeit 
einer Zulassung von W ettbew erbs
beschränkungen ausgeschlossen, 
noch verzichten Höcherl-Isay gänz
lich auf ein Verbot von W ettbe
werbsbeschränkungen. In beiden 
Entwürfen liegt schon der Ansatz

zum Kompromiß, das freilich der 
Regierungsentwurf schon von An
fang an in viel ausgeprägterer Form 
zur Richtschnur gewählt hatte.

D er B ö h m ’sche E n tw u r f
Der Böhm'sche Entwurf, der dem 

Verbotsprinzip in reinster Form am 
nächsten kommt, hat seinen Sinn 
nicht so sehr darin, daß er in seiner 
gegenwärtigen Fassung verw irk
licht werden sollte. Sein W ert liegt 
vielmehr darin, daß er durch die 
abstrakte Formulierung der Tatbe
stände, die volkswirtschaftlich eine 
Zulassung von Kartellen im Einzel
falle rechtfertigen können, aufzeigt, 
worauf es den Anhängern seiner 
Richtung ankommt, wenn sie den 
freien W ettbewerb zum Ordnungs
prinzip erheben und die Aussdial- 
tung des W ettbewerbs auf die Fälle 
beschränken wollen, in denen er 
zeitweilig oder dauernd ökono- 
misdie oder soziologisdie Fehlwir
kungen erzeugt.

K ritik  a m  W ettbew erb
Von den Einwänden, die gegen 

diesen Entwurf vorgebracht w er
den, w iegt der Hinweis auf die Un
möglichkeit seiner adm inistrativen 
und justiziellen Handhabung am 
schwersten. Tatsächlich werden 
diese Bedenken auch von Kartell
gegnern geteilt. Im übrigen aber 
sind es die gleichen Einwände, die 
sdion dem im Regierungsentwurf 
begründeten Verbotsprinzip ent
gegengehalten wurden. Hierbei stu
fen sich die Auffassungen ab. Es 
gibt Kritiker, die den freien W ett
bewerb überhaupt ablehnen. Sie 
betraditen  den W ettbewerb nicht 
nur als eine ungeeignete Ordnungs
form, sondern halten ihn schlecht
hin (und nicht etwa nur den „un

A lle  in  d e r  A b te ilu n g  „Zeitgespräch“ verö ffen tlich ten  B e iträge  s in d  fr e ie  M einungsäußerungen  von  P er
sön lichkeiten  aus W irtschafl u n d  P o litik  u n d  von  in - u n d  ausländ ischen  M itarbeitern . S ie  en th a lten  ke ine  
S te llu n g n a h m e  d er R edak tion  u n d  sin d  ke in e  o ffiz iö sen  Ä u ß eru n g en  d er  herausgebenden  In s titu tionen .
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lauteren  W ettbewerb" im Rechts
sinne) für schädlich, ja  sogar un
ehrenhaft und moralisch verwerf- 
lidi. Er erscheint ihnen als sinnlose 
Zerstörung ihrer Chancen auf eine 
maximale Einkommenserzielung, als 
„Straßenkampf" und als ökonomi
scher Kampf „Aller gegen Alle", 
der zwangsläufig am Ende nur noch 
einen überlebenden kennt, den 
Monopolisten. Andere erkennen 
dem W ettbewerb gelegentlich noch 
die W irkung eines Leistungsan
triebs zu. Aber — so sagen sie — 
die Voraussetzungen, daß der W ett
bewerb so w irken kann, seien in 
überwiegendem Maße nicht mehr 
gegeben. Er w irke eben unter den 
gegebenen V erhältnissen sdiädlidi 
und müsse daher insoweit ausge
schaltet werden. Die „atomistisdie 
Konkurrenz" müsse durch eine „ge
ordnete Konkurrenz" in Gestalt von 
Abmachungen und Beschlüssen der 
branchenmäßig organisierten Unter
nehm en ersetzt werden. Dieses 
Argument ist nicht immer unwahr. 
W eil es aber nur für einige Be
reiche unserer W irtschaft zutrifft, 
ist es gefährlich, es bei der Grund
satzentscheidung voranzustellen und 
nun zu sagen: W enn der W ettbe
werb schon in vielen Bereichen 
nicht mehr funktionieren kann, 
wenn die Voraussetzungen für sein 
Funktionieren nicht mehr herge
stellt w erden können, dann ver
zichten wir doch darauf, ihn gesetz
lich zu garantieren! Lassen wir im 
Zeichen der V ertragsfreiheit den 
Dingen ihren Lauf! Gefährlich ist 
dieses Argument, weil es dazu 
führt, den W ettbewerb auch dort 
zu beseitigen, wo er durchaus noch 
w irksam sein könnte, wo er die 
Tendenz eines optimalen M arkt
abtausches noch herbeiführen kann. 
In W ahrheit funktioniert nämlich 
der W ettbewerb, auch der echte 
Preiswettbewerb, noch in einem 
recht beträchtlichen Teil unserer 
M ärkte. Dennoch liegt in der Ab
grenzung der Fälle, in denen der 
W ettbewerb funktioniert, von den 
Fällen, in denen er dauernd oder 
zeitweilig unvollkommen ist oder 
die Voraussetzungen für ihn über
haupt fehlen, der richtige Weg, um 
zu einer Grundsatzentscheidung zu 
gelangen. Sie bietet die Fragestel
lung, wenn es darum geht, Aus

nahm etatbestände beim V erbots
prinzip oder V erbotstatbestände 
beim M ißbrauchverhütungsprinzip 
an Hand der wirklichen Gegeben
heiten unserer M ärkte zu entwik- 
keln. Sie stellt die Brücke der Sach
lichkeit dar, auf der die beiden 
Lager über den Sumpf der Polemik 
hinweg einander zu einer für beide 
Seiten überzeugenden oder doch 
wenigstens annehmbaren Lösung 
entgegenkommen können. Die 
Maxime für die Zulassung von 
W ettbewerbsbeschränkungen muß 
lauten; W enn der W ettbewerb in 
bestimmten Fällen beschränkt wer
den soll, dann deshalb, weil er hier 
nicht funktionieren kann, nicht aber 
weil man den W ettbewerb nicht 
mag, ihn als unbequem empfindet. 
Die verantwortungsbewußten Sach
kenner auf beiden Seiten werden sich 
an Hand dieses objektiven Krite
riums an eine praktikable Lösung 
herantasten. Hoffen wir, daß im 
w eiteren Verlauf der parlam entari
schen Behandlung der reine Inter
essentenstandpunkt zugunsten einer 
gesamtwirtschaftlich ausgerichteten 
Betrachtungsweise zurüdctritt. Hof
fen wir auf noch mehr Ehrlichkeit, 
darauf, daß man die Dinge beim 
richtigen Namen nennt.

D er H öcherl-Isay-Entwurf
Daß dem Parlament nun auch ein 

fertig formulierter Entwurf nach 
dem Mißbrauchsprinzip vorliegt, ist 
zu begrüßen. Zu begrüßen ist dies 
einmal, weil das Parlam ent auf 
diese W eise beide Lösungen schwarz 
auf weiß vor sich hat und abwägen 
kann. Aber die nähere Beschäfti
gung mit dem Höcherl-Isay-Ent- 
wurf im Rahmen der Grundsatz
debatte wird auch zur Erkenntnis 
seiner Mängel führen. Der wunde 
Punkt ist hier noch immer die Um
schreibung des Begriffes „Miß
brauch". Mit der vagen Formulie
rung des Entwurfes wird in der 
Praxis kaum etwas anzufangen 
sein. Sie dürfte ebensowenig ju ri
stisch durchführbar sein wie die 
Böhm'schen Ausnahmebestimmun
gen. Und das Heil von der späteren 
Auslegung durch die Rechtspre
chung zu erwarten, bedeutet nichts 
anderes, als die Lösung des Pro
blems auf unbestimmte Zeit zu ver
tagen. Die Rechtsprechung kann ge
wiß durch Auslegung manches k lar

stellen, was gelegentlich in einer 
Gesetzesbestimmung zu Zweifeln 
Anlaß gibt. Sie kann aber nicht dem 
Gesetzeszweck gerecht werden, 
wenn in einem Gesetz das W esent
liche schon weitgehend offengelas
sen ist. Aus dieser Erwägung kom
men auch die Zweifel daran, ob bei 
einem Mißbrauchsgesetz überhaupt 
ernstlich an eine Verhütung miß
bräuchlicher W ettbewerbsbeschrän
kungen gedacht wird.

D ie „G egenkräfte“
Von den zahlreichen Argumen

ten, die für eine Mißbrauchslösung 
vorgetragen werden, ist hier auch 
noch eines herauszugreifen, weil 
es zu Beobachtungen im aktuellen 
Geschehen dieser Tage anreizt. Es 
ist die These, daß eine u. U. von 
Kartellen ausgehende Gefahr w eit
gehend durch „Gegenkräfte" der 
W irtschaft neutralisiert werde. 
Vershofen hat in seinem Gutachten 
als Parallele zu Galbraith's „Coun
tervailing Powers" ein „System der 
Gegenkräfte" veranscäiaulicht, nach 
dem, wenn jeder Marktmacht eine 
entsprechende Marktmacht gegen
übersteht, eine mißbräuchlidie Aus
nutzung vonM arktmacht als unw ahr
scheinlich erscheinen soll. Unter
stellte man eine solche W irkung als 
zutreffend und könnte man sich da
mit abfinden, daß der M arktablauf 
nur noch in einem Bargaining ein
ander gegenüb erstehender Mono
polverbände bestünde, so blieben 
vor allem zwei Erkenntnisse: Die 
erste ist, daß der W ettbewerb 
innerhalb der M onopolverbände 
und damit auch ein gewisser Lei
stungsantriebwegfallen. Die zweite, 
schwererwiegende Erkenntnis ist 
die der Unvollständigkeit dieses Sy
stems. Denn spätestens auf der dem 
Konsumenten vorgeschalteten Han
delsebene hört nach der Absatz
seite hin die „Gegenkraft" auf. 
H ier steht dann dem Monopolver
band die „atomisierte Konkurrenz“ 
des Verbrauchers gegenüber. Dies 
hat auch Vershofen durchaus ge
sehen. Die Notwendigkeit, hier 
dann den Verbraucher zu schützen, 
hat er ausdrücklich anerkannt. Aber 
die Vorschläge, die er hierzu macht, 
können nicht recht überzeugen. 
Immerhin kommen bei genauerem 
Zusehen auch sie nicht ganz ohne 
ein K artellverbot aus. Das „System
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der G egenkräfte“ wird den Ver- 
braud iern  letztlich wenig Schutz ge
währen. Und die Substitutionskon
kurrenz hilft innerhalb einer durch
karte llie rten  W irtschaft nicht im
mer, ja  oft ebensowenig wie der 
angriffslustige Außenseiter, der ein 
schönes Märchen bleiben wird, 
w enn ihn die Monopolverbände 
mit Gegenseitigkeitsabkommen, 
Liefersperren, Boykotten und der 
preem ption of facilities in die

Zange nehmen. Und wenn nun auch 
die Verbraucher M onopolverbände 
gründen? W ird dann das „System 
der Gegenkräfte" nicht vollkom
men? Nicäits läge — wenn die 
Unternehmerschaft die Zulassung 
der Kartelle im Zeichen der V er
trags- und Koalitionsfreiheit for
dert — näher als der Gedanke an 
das Verbraucherkartell. Es braucht 
niciit ausgeführt zu werden, warum 
dieser Gedanke utopisch ist. (Si)

Vor schwerwiegenden Entschlüssen

J m  Rahmen der Lohn-Preisdiskus- 
sion der letzten Wochen ist audi 
eine beschleunigte Verabschiedung 
des Gesetzes gegen W ettbewerbs
beschränkungen als eine der vor
dringlichsten Maßnahmen zur Be
ruhigung der angeblichen oder tat
sächlichen Preisauftrieb-Tendenzen 
in  der deutsdien W irtschaft sow ohl, 
von Bundeswirtschaftsminister Prof. 
Erhard wie von Seiten der Gewerk
schaften und nidit zuletzt auch von 
den Verbraucherorganisationen ge
fordert worden. Nun hat zwar auch 
die Industrie seit langem gefordert, 
daß die durch den Fortfall des 
alliierten  A ntikartellgesetzes auf 
Grund des Deutschland-Vertrages 
entstandene Gesetzeslüdce mög
lichst bald durch ein entsprechen
des deutsches Gesetz geschlossen 
werde. Mit Entschiedenheit ver
w ahrt sie sich jedoch dagegen, als 
Begründung für ein solches Gesetz 
anzuerkennen, daß irgendwie orga
nisierte M arktabsprachen auf dem 
industriellen -Sektor Ursache oder 
V eranlassung der Preisbewegungen 
der letzten M onate gewesen sind. 
Nichts kennzeichnet das Unzutref
fende einer derartigen Auffassung

deutlicher als die Tatsache, daß 
auf dem Gebiet der industriellen 
Konsumgüter nicht nur so gut wie 
gar keine Preissteigerungen, son
dern sogar eher noch weitere Preis
senkungen festzustellen sind, ob
gleich hier — man denke nur an 
die Preisentwicklung auf dem Tex
tilsektor oder bei gewissen Erzeug
nissen der Eisen-, Blech- und Me
tallw arenindustrie — der Boden 
für wettbewerbsbeschränkende Ab
sprachen infolge des Erreichens 
der äußersten Rentabilitätsgrenze 
sicherlich nicht ungünstig wäre.

Es ist wichtig, dies vorweg k lar
zustellen, weil sonst zu befürchten 
steht, daß die weitere Behandlung 
des Kartellgesetzes im Bundestag 
von vornherein mit irrigen V or
stellungen belastet wird. Keines
falls darf es etwa dazu kommen, 
daß nun etwa ad hoc dieses Gesetz 
gegen W ettbewerbsbeschränkungen 
verabschiedet wird, nur um dem 
Bundeswirtschaftsminister auch mit 
diesem Gesetz eine Handhabe zu 
geben, natürliche M arktreaktionen 
auf Grund politisdier Zweckmäßig
keitserwägungen ausschalten zu 
können. Nach der überwiegenden

Auffassung sowohl der Politiker 
wie auch der W irtschaft soll \ie l-  
mehr eine von den Problemen der 
Tagespolitik unabhängige Magna 
Charta einer deutschen W irtschafts
ordnung geschaffen werden, die den 
gesamtwirtschaftlich günstigsten 
Ausgleich der verschiedenen Inter
essen zwischen Erzeugern, Handel 
und Verbrauchern ermöglicht.

D ie A u fgabe des B undestages
ü b er die verschiedenen Wege, 

die sich zur Erreichung dieses Zie
les bieten, ist wahrlich lange und 
ausgiebig genug diskutiert worden. 
Das praktische Ergebnis dieser Dis
kussion liegt zunächst in den drei 
dem Bundestag zur Entscheidung 
zugeleiteten Gesetzentwürfen vor. 
Eine wichtige Ergänzung hierzu bil
den sodann die Ergebnisse der Be
ratungen des bekannten gemein
samen A rbeitskreises von Sachver
ständigen der Industrie und des 
Bundeswirtschaftsministeriums.

Dem Bundestag fällt je tzt die 
Aufgabe zu, dieses reichhaltige und 
sich vielfach einander w iderspre
chende M aterial daraufhin zu prü
fen, ob und inwieweit es nicht nur 
geeignet ist, den Erfordernissen 
der deutschen W irtschaftspolitik zu 
genügen, sondern auch ein prakti
kables Gesetz zu schaffen. Fast 
hat es nämlich den Anschein, als 
zwinge die Divergenz der M einun
gen zu Kompromißlösungen, die 
gesetzestechnisch so unbefriedigend 
werden müßten, daß sie letztlich 
weder einer wirtschaftstheoreti
schen Zielsetzung der absoluten 
M arktfreiheit noch dem praktischen 
Bedürfnis nach einer vernünftigen 
Ordnung der Grundlagen unserer 
sozialen M arktwitschaft zu dienen 
vermöchten.
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K om prom ißvorschläge
Die Anregung aus Kreisen der 

SPD, dem Gesetz seinen Ausnahm e
charakter gegenüber der gewerb
lichen Wirtschaft, insbesondere der 
Industrie dadurdi zu nehmen, daß 
die vorgesehene Herausnahme 
einer Reihe von W irtschaftsgebie
ten aus dem Zuständigkeitsbereich 
des Gesetzes fallengelassen werde, 
weil für diese ja  bereits eine spe
zialgesetzliche Regelung bestehe 
oder geschaffen werden könne, ver
mag nicht zu befriedigen. Der Ver
kehrsausschuß des Bundestages hat 
jedenfalls schon zu erkennen gege
ben, daß er auf einer ausdrück
lichen Herausnahme der V erkehrs
wirtschaft aus der Zuständigkeit 
des Gesetzes bestehen werde. Und 
da wohl niemand bezweifeln wird, 
daß nicht nur auf dem industriellen 
Sektor, sondern auch auf anderen 
W irtschaftsgebieten ohne grund
sätzliche Ausnahmen von der ge
planten Verbotsgesetzgebung kaum 
auszukommen sein wird, müßte die - 
Verwirklichung dieses Vorschlages 
die Problematik eher erschweren 
als erleichtern.

In diesem Zusammenhang sei 
auch auf die vielfach laut geworde
nen Wünsche auf den Einbau der 
sogenannten W ettbewerbsregeln in 
dieses Gesetz hingewiesen. In An
lehnung an die Erfahrungen, die in 
den USA mit der Praxis der Trade 
Practice Rules und der Trade Asso- 
ciations als eine A rt Kartellersatz 
gemacht worden sind, ist auch ins
besondere in den Kreisen der deut
schen mittelständischen W irtschaft 
die Forderung erhoben worden, 
wenigstens ein Mindestmaß von 
Ordnungsmöglichkeiten in eigener 
Verantwortung gesetzlich gesichert 
zu sehen. Der Perfektionismus des 
Gesetzgebers droht allerdings auch 
eine befriedigende Lösung dieser 
Wünsche fast unmöglich zu machen. 
W ettbewerbsregeln, die letztlich 
nichts anderes beinhalten, als so
wieso schon z. B. auf Grund des Ge
setzes gegen den unlauteren W ett
bewerb verboten wäre, vermöchten 
dieses Ordnungsbedürfnis keines
falls zu befriedigen. W ettbew erbs
regeln, die jedoch ob ihres Inhalts 
den Tatbeständen einer verbotenen 
oder der Mißbrauchsüberwachung 
unterworfenen Kartellvereinbarung 
im Sinne des geplanten Gesetzes

gleichkommen, vermöchten wegen 
des dann doch auch ihnen gegen
über wirksam werdenden Geneh
migungszwanges ebensowenig als 
befriedigende Lösung angesehen 
zu werden. Es ist übrigens nicht zu 
Unrecht darauf hingewiesen wor
den, daß eine Begrenzung der Ver
botsgesetzgebung auf organisierte 
Beschränkung des „Leistungswett- 
bew erbes“ doch schon eine zufrie
denstellende Lösung auch dieses 
Anliegens ermöglichen könnte.

Die übrigen grundsätzlichen Pro
bleme des Gesetzes sind einer end
gültigen Klärung ebenfalls nicht 
sehr viel näher gebracht worden. 
Dies gilt vor allem ebenso für die 
zweckmäßigste Regelung der Preis
bindung der zweiten Hand, die an 
sich wohl kaum mehr um stritten 
ist, wie für die Frage einer Sonder
behandlung der sogenannten m arkt
beherrschenden Unternehmungen 
und der Oligopole. Alle diese Fra
gen sind durch die in Aussicht ge
nommene Gesetzeskonzeption in 
eine so enge Abhängigkeit von
einander gebracht worden, daß eine 
bestimmte Lösung des einen Pro
blems unweigerlich tiefgreifende 
Rückwirkungen auf allen anderen 
Gebieten der W ettbewerbsordnung 
nach sich ziehen muß.

Dabei gehorcht der Marktmecha
nismus keineswegs mehr einer ein
fachen Automatik, wie sie sich aus 
Angebot und Nachfrage in der 
klassischen nationalökonomischen 
Theorie zu ergeben scheint. Man 
hat statt dessen erkennen müssen, 
daß zahlreiche andere Faktoren, die 
sich keineswegs einer exakten Mes
sung zugänglich erweisen und zu 
denen nicht zuletzt das Unberechen
bare menschlichen V erhaltens über
haupt gehört, in der modernen 
Industriewirtschaft ein Spannungs
feld der verschiedensten Markt- 
Machtpositionen erzeugen, in dem 
es jeweils der entsprechenden Ge
genkräfte bedarf, um überhaupt zu 
einem Marktgleichgewicht zu kom
men. Und nicht zuletzt aus diesem 
Grunde kann man unter Umstän
den auch gelegentlich der w ett
bewerbsbeschränkenden V ereinba
rungen einfach nicht entbehren.

Diese Erkenntnis hat ja  deshalb 
auch bereits zur A nerkennung einer 
begrenzten Zahl von Ausnahm e

tatbeständen in dem Regierungs
entwurf gegenüber dem totalen 
Absprache-Verbot geführt. Es wird 
eine der wichtigsten Aufgaben des 
W irtschaftspolitischen Ausschusses 
des Bundestages sein müssen, ge
wissenhaft zu prüfen, ob eine k a 
suistische Aufzählung solcher not
wendigen Ausnahmen vom V er
botsgrundsatz überhaupt möglich 
ist. Man wird sich gleichermaßen 
mit der Frage auseinandersetzen 
müssen, ob nun etwa eine General
klausel die notwendige Anpassung 
an die jeweiligen Umstände ge
währleistet. Eine strikte Verbots
gesetzgebung ist ja  sowieso schon 
ihrer N atur nach populärer, weil 
jeder Laie nur allzu geneigt ist, 
eine W irtschaftsordnung deshalb 
für besser zu halten, weil sie jeder
zeit einen sehr wirksamen Druck 
auf die Preise ermöglicht unter 
dem immer zugkräftigen Motto: 
Kampf dem Monopolkapitalismus! 
Es ist allerdings eine andere Frage, 
ob eine solche Politik des gering
sten W iderstandes nun auch dem 
wohlverstandenen Interesse einer 
sozialen M arktwirtschaft wirklich 
entspricht.

Eine elastische W irtschaftsordnung  
ist nö tig

Der dem sozialistischen Lager 
nicht unbedingt fernstehende Ber
ner Professor Marbach hat in einem 
für die Schweizer Gewerkschaft der 
Metall- imd U hrenarbeiter ersta tte
ten Gutachten sehr überzeugend 
zum Ausdruck gebracht, daß dies 
aller Voraussicht nach nicht der 
Fall sein dürfte.

Trotz der verfeinerten Methoden 
m oderner aktiver K onjunkturpoli
tik  lassen sich Schwankungen des 
Marktes, seien sie kurzfristig und 
konjunkturbedingt, oder mögen sie 
auf langfristig wirksamen struktu
rellen V eränderungen beruhen, mit 
Sicherheit eben doch nicht aus
schalten, Eine elastische W irtschafts
ordnung, die im Bedarfsfall den 
notwendigen Aufbau von Gegen
kräften in eigener V erantwortung 
der Unternehmer ermöglicht, ist 
daher u. E. ein imm anenter Be
standteil einer sozialen M arktw irt
schaft und steht keineswegs etwa, 
wie gelegentlich behauptet wird, 
zu ihr in Widerspruch. „Markt-
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Wirtschaft" und „vollkommene Kon
kurrenz" sind keineswegs syno
nyme Begriffe, w ie der Münsterer 
Nationalökonom Seraphim in sei
ner Theorie der allgemeinen Volks
w irtsdiaftspolitik mit Redit festge
stellt hat. Der A usgleidi der öko
nomischen Gegenpositionen sei der 
einzelwirtschaftlichen Grundgestalt 
ebenso konform wie die Beseiti
gung der ökonomischen Machtdis
positionen durch vollkommene Kon
kurrenz.

In der bisherigen Diskussion ist 
übrigens viel zu wenig der Tat
sache Beachtung geschenkt worden, 
daß solche ökonomischen Machtdis
positionen keineswegs nur bei den 
Produzenten bestehen, sondern 
ebenso beim Handel in seiner 
Eigenschaft als Abnehmer indu
strieller Erzeugnisse wie bei den 
Käuferzusammenschlüssen von den 
Einkaufsverbänden bis zu den Kon
sumgenossenschaften. Ist es unter 
solchen Umständen verwunderlich, 
daß die Forderung nach der Zu
lässigkeit von Abwehrkartellen 
eine sehr bedeutsame Rolle bei den 
Beratungen des Bundestages noch 
spielen wird?

Angesichts dieser Vielfalt der 
noch zu bewältigenden Probleme 
sollte daher schon im Interesse 
einer auch zeitlich einigermaßen 
befriedigenden Lösung die geplante 
W irtschaftsordnung nicht mehr als 
einen Rahmen abstecken wollen. 
Der Staat als übergeordnetes So
zialgebilde kann seinen Führungs
anspruch in der sozialen M arkt
wirtschaft nicht damit beweisen, 
daß er durch einen Genehmigungs
zwang für vertragliche Marktord
nungen seinerseits aktiv in den 
Marktmechanismus eingreift. Es ist 
keineswegs ein Zeichen des Nacht

wächterstaats, wenn er sich darauf 
beschränkt, das unter den jew eili
gen Umständen günstigste Gleich
gewicht der heterogenen M arkt
kräfte zu erhalten. Man w ird sich 
sehr überlegen müssen, welche der 
vorgeschlagenen Regelungen die
sen Erfordernissen am besten ent
spricht.

Damit haben wir die hauptsäch
lichsten Probleme noch einmal Um
rissen, die den Bundestag bei sei
nen Beratungen über die Gestaltung 
des Gesetzes gegen W ettbew erbs
beschränkungen beschäftigen soll
ten. Vieles von dem, was wir hier 
angeschnitten haben, ist ja  von der 
W issenschaft bis in die letzten Ein
zelheiten hinein erforscht und syste
m atisiert worden. Und doch hat 
sich bisher eine Übereinstimmung 
der verschiedenen Lehrmeinungen 
nicht erzielen lassen. Das W issen 
um die möglichen theoretischen Zu
sammenhänge genügt aber u. E. 
keinesfalls für die endgültige Ge
staltung eines so grundlegenden 
Gesetzes. Der Wirtschaftspolitische 
Ausschuß des Bundestages sollte 
sich daher nicht nur im eigenen 
Kreise über die zwedcmäßigste 
Lösung unterhalten. Er sollte viel
mehr sich auch selbst die Erfah
rungen der Praxis, etwa in der 
Form der amerikanischen Hearings, 
zunutze zu machen versuchen. 
Schließlich w ird ein W irtschafts
ordnungsgesetz, das auf solche Er
fahrungen aufbaut, wahrscheinlich 
eher dem Rechtsbewußtsein der 
Betroffenen zu entsprechen ver
mögen als jede theoretisch viel
leicht nodi so überzeugend be
gründete Lösung, der sich die 
lebendigen Kräfte der W irtschaft 
versagen, weil sie als Unrecht emp
funden wird. (Ka)

Diskriminierung der Industriekartelle?

J n  dem nunmehr schon 7 Jahre 
währenden Kartellstreit dürften 
mehr Argum ente zusammengetra
gen w orden sein, als es jemals in 
einer wirtschaftspolitischen Aus
einandersetzung der Fall war. 
W enn dennoch nach wie vor tief
greifende Meinungsverschiedenhei
ten bestehen und die „Fronten" 
sich z. T. sogar versteift haben, 
so dürfte das vor allem an der Tat

sache liegen, daß einflußreiche 
Kreise die Kartelle nicht mehr wie 
früher als eine der unternehm e
rischen W irtschaftsweise imma
nente Erscheinungsform gelten 
lassen wollen, sondern von der 
Kartellierung her sogar geradezu 
eine Gefährdung der M arktw irt
schaft befürchten. So läßt man denn 
bewußt oder unbewußt das Pro
blem des Verhältnisses von Staat

zu Wirtschaft, von Individuum zu 
Gemeinschaft, von Freiheit zu Bin
dung in die Kartelldebatte hinein
fließen. Der sachkundige Beobach
te r stellt daher auch immer wieder 
fest, daß in den Erörterungen so
wohl der W irtschaftler als auch der 
Juristen  scheinbar rein praktische 
bzw. technische Detailfragen des 
Kartellwesens immer wieder in die 
Grundsatzfrage übergleiten: W el
che Freiheit soll dem Unternehmer 
in der heutigen W irtschaftsordnung 
zugestanden werden, und bis zu 
welchem Grade soll sich der Staat 
auf wirtschaftlichem Gebiete be
tätigen? W enn also hier eine Mei
nung zum derzeitigen Stand der 
Kartellfrage geäußert werden soll, 
so kann man trotz der jahrelangen 
Erörterungen nicht umhin, auf eben 
diese Grundsatzfrage einzugehen.

VTie so ll d ie  V olksw irtschaft 
gesta lte t w erden ?

Alle streitenden Parteien, neuer
dings sogar w eite Kreise der So
zialisten, sind sich im Prinzip darin 
einig, daß das marktwirtschaftliche 
System Grundlage unserer W irt
schaftsordnung sein soll. Aber die 
Geister scheiden sich sogleich bei 
der Frage: W ie soll diese M arkt
wirtschaft gestaltet werden, welche 
Rolle kommt dem W ettbewerb, dem 
Unternehmer und dem Staat zu?

Man erkennt zwar allseitig an, 
daß der W ettbew erb heute nicht 
mehr aus sich heraus funktions
fähig ist, d. h. „automatisch" zu 
einem Höchstmaß an wirtschaftli
cher Leistung, Freiheit und Gerech
tigkeit führt. W er soll aber den 
W ettbewerb ordnen, und bis zu 
welchem Grade soll und kann dies 
geschehen? Die Anhänger der Kar
tellverbotskonzeption glauben, daß 
man nur Kartelle zu verbieten und 
marktbeherrschenden Unternehmen 
bestimmte Verhaltensm aßregeln 
aufzuerlegen brauche — und eine 
wesentliche Zielsetzung der sozi
alen M arktwirtschaft sei bereits er
füllt. Diese These ist aber in der 
jahrelangen Entwurfsbehandlung in 
praxi auch von den Verfechtern 
selbst w iderlegt worden. Kaum 
jemand glaubt heute noch an die 
Möglichkeit eines a b s o lu te n  Kar
tellverbots, sondern der Streit geht 
letztlich um die Ausnahmen vom 
Verbot, um den Gegenstand und das 
Ausmaß dieser Ausnahmen und um
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die Frage, ob sie allgemein oder 
nur im Einzeltalle durch einen Ge
nehm igungsakt der Kartellbehörde 
gewährt werden sollen. Die Indu
strie ist hierzu der Auffassung, daß 
ihr ein Höchstmaß an Freiheit zu 
gemeinschaftlicher Ordnung von 
Produktion und Absatz zugestan
den werden sollte, w ährend die 
Entwurfsverfediter ein Höchstmaß 
an Freiheit des Staates zur Kon
trolle der Unternehm ertätigkeit auf 
diesem Gebiet fordern.

Ein „durchlöchertes“ 
G rundgesetz

Die Industrie glaubt, daß die 
besseren Argumente auf ihrer Seite 
sind. Sie verw eist zunädist auf den 
weiten Bereich der Generalausnah
men, der es keineswegs rechtfertigt, 
noch von einem allgemeingültigen 
„Grundgesetz der W irtsdiaft" zu 
spredien. Die Kartellgegner fühlen 
sehr wohl die drückende Last der 
Hypothek der ständigen Einengung 
des Geltungsbereidis des Gesetzes; 
man hat treffend von einer „Flucht
bewegung" aus dem Gesetz ge- 
sprodien! Ein industrieller Verband 
hat die bisher bekannten Bereidis- 
ausnahmen in einem eindrucks
vollen Katalog zusammengestellt. 
Es ergibt sidi daraus, daß fast 
allein die Zusammensdilüsse der 
Industrie dem V erbot bzw. dem 
Genehmigungszwang des Kartell
gesetzentwurfs unterliegen.

G ruppenausgleich s ta tt W ettbew erb
Das wirft nicht nur das rechtliche 

Problem der Diskriminierung der 
Industrie auf, sondern es ergibt 
sidi daraus auch eine w irtsdiaft
liche Grundfrage von em inenter 
Bedeutung, die bisher noch nicht 
genügend erkannt ist. Es gibt heute 
keinen atom isierten W ettbewerb 
im Sinne der klassisdien M odell
theorie mehr, sondern der M arkt
ablauf vollzieht sidi im wesent- 
lidien im „Gruppenausgleidi". Der 
Amerikalier Galbraith („Counter
vailing Power") und der Deutsche 
Vershofen („System der Gegen
kräfte“) haben das Grundprinzip 
unserer modernen M arktverfassung. 
system atisdi untersucht. Die Glie
der dieses Gruppenkonzertes sind 
zunächst der Staat in seiner Eigen
schaft als wichtigster M arktbetei
ligter, ferner die Gewerksdiaften, 
die Landwirtschaftskartelle, die 
Energiemonopole, die V erkehrs

kartelle, die Genossensdiaften, die 
Rohstoffkartelle usw. usw. Neuere 
Forschungen (insbesondere von 
Müller-Beilschmidt), die den Ein
zelhandel nicht mehr vornehmlich 
kostentheoretisch, sondern von der 
M arktseite her untersucht haben, 
kam en zu dem Ergebnis, daß auch 
dieser W irtsdiaftszweig — ohne 
Kartelle im engeren Sinne zu be
sitzen oder bilden zu können — 
mehr oder weniger gruppenmäßig 
im M arkte wirkt. Zunächst sind die 
Einzelhandelsbetriebe grundsätzlidi 
oligopolistisch formiert, weil stets 
nur wenige Geschäfte um die Gunst 
eines bestimmten Konsumenten 
konkurrieren (sog. „Edcenmono- 
pole", „Bequemlidikeitsmonopole"). 
Darüber hinaus bew irken versdiie- 
dene andere Momente eine w ett
bewerbliche Unvollkommenheit 
(insbesondere die „Preisträgheit", 
wie es Röper bezeichnet) des 
Einzelhandelsmarktes. Hinzu kom
men die Nachfrageballungen auf 
der Handelsseite durch W aren
häuser, Einkaufsgenossenschaften, 
Ketten, Ringe usw.

D er diskrim in ierende C harakter  
d er  K artellgenehm igung

Innerhalb dieses m ehr oder we
niger vom Kartellverbot freige- 
stellten Gruppenkonzertes, also ein
gekeilt von Kartellen und Mono
polen sowohl auf der Angebots
ais auch auf der Nachfrageseite 
sollen sich nun die m ittelständisdi 
strukturierten Industriezweige ent
weder tummeln oder aber bei der 
Kartellbehörde um die Genehmi
gung für einen Zusammenschluß 
nachsuchen!

Nehmen wir an, daß die karte ll
bedürftigen Mittel- und Kleinbe
triebe unter einer K artellverbots
gesetzgebung eine „schwarze“ Kar
tellierung ablehnen und auch die 
Flucht in das Oligopol (also eine 
Kapitalkonzentration) außer Be- 
trad it bleibt. Der diskriminierende 
Charakter der dann verbleibenden 
Kartellgenehmigung liegt darin, 
daß der beabsiditigte Zusammen
schluß der mittelständischen Indu
strie entsprechend der Konzeption 
des Kartellgesetzentwurfs von der 
Behörde nach dem „W ettbewerbs- 
modell" beurteilt werden muß, wäh
rend die übrigen M arktgruppen — 
stets aus „besonderen", in der 
„Eigenart" ihres Zweiges beruhen

den Gründen — einer Prüfung die
ser Grundsatzfrage enthoben sind 
und allenfalls einer Prüfung nach 
dem Mißbrauchsprinzip unterw or
fen werden.

Das sei an einem Beispiel er
läutert: Gelegentlidi eines derzeit 
bei den Behörden anhängigen Kar
tellantrages für einen m ittelständi
schen Industriezweig wurden auch 
die Abnehmer gehört. W arenhäu
ser und Einkaufsgenossenschaften 
sollen nach Pressemeldungen in 
ihrer Stellungnahme kurzerhand 
geäußert haben, daß sie die N ot
wendigkeit der Kartellierung ver
neinen, weil „ruinöser W ettbewerb 
in dem betreffenden Industriezweig 
nicht vorliegt“. Es besteht wohl 
kein Zweifel, daß diese Feststel
lung aus gesam twirtsdiaftlidier 
Sicht betrachtet äußerst fragwürdig 
ist. Ein Abnehmer hat stets ein 
Interesse daran, eine W are zu 
bester Q ualität so preisw ert wie 
möglich zu erhalten. Ihm ist daher 
das Kartell der Lieferanten uner- 
wünsdit. Gesamtwirtsdiaftlich kann 
es aber nicht gleichgültig sein, ob 
die Abnehmer ihre M arktm adit 
gegenüber den einzeln um Absatz 
ringenden Anbietern ausspielen, 
so daß die Erlöse immer m ehr zu
sammenschrumpfen und Rationali
sierung und Fortschrittsförderung 
oder sogar die Existenz der Anbie
ter gefährdet ist.

D as M ißbrauchsprinzip  
is t ausreichend

W ie und was soll nun die Kar
tellbehörde in einem derartigen 
Fall entscheiden? Man m utet der 
Bürokratie mit dem Erlaubnisvor
gang eine Aufgabe zu, die sie ein
fach nicht zu m eistern vermag. Sie 
könnte es doch allenfalls nur, wenn 
sie selbst Unternehmer spielen 
wollte! Das w äre aber eine Sinn
verkehrung der Unternehm erwirt
schaft und könnte nur zu den 
bekannten Folgen ausgedehnter 
S taatsinterventionen in den W irt
schaftsablauf führen. W eit zweck
m äßiger w äre es, nicht erst durch 
das Verbot der Industriekartelle 
eine Störung des Gleidigewichts- 
prinzips heraufzubeschwören. Erst 
durch die Möglichkeit der Kartell
bildung für die Industrie werden 
sich nämlich im gleichgewichtigen 
Gruppenkonzert Preis, Q ualität und 
Bedingungen auf einer angemesse
nen Linie einspielen. Der Staat
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sollte allenfalls dann eingreifen, 
w enn dieses Kräftegleichgewicht 
gestört ist; dafür ist aber das Miß
brauchsprinzip ausreidiend.

Das ist auch heute noch die 
Grundauffassung der Industrie. Sie 
ist sich allerdings bewußt, daß im 
Zuge der geradezu beängstigenden 
Machtausweitung des Staates in 
der W irtschaft als Lenker oder 
M arktbeteiligter und bei der offen
sichtlich weit verbreiteten Akzep
tierung "dieses Trends das all
gem eine Kartellmißbrauchsprinzip 
kaum Chancen zur Verwirklichung 
haben dürfte. Die Industrie glaubt 
allerdings immer wieder nachdrück
lich mahnen zu sollen, daß der 
Staat sich auf ein Mindestmaß an 
Interventionen beschränken und 
nur die schwerwiegenden M arkt
ordnungsmaßnahmen (die sog. „har
te n “ Kartellformen) einem Erlaub
nisverfahren unterwerfen sollte. 
Die leichteren Kartelle, wie z. B. 
Konditionenvereinbarungen und 
Normungs- und Typisierungskar
telle sollten demnach allein dem 
Mißbrauchsprinzip unterworfen wer
den, um der W irtschaft ein Min
destmaß an Bewegungsfreiheit we
nigstens in den weniger einschnei
denden Ordnungsformen zu belas
sen. Dazwischen läge dann noch 
eine dritte Gruppe von Kartell
arten, die im Sinne eines gesunden 
V erhältnisses von Freiheit und 
Ordnung nach dem sog. Anmelde- 
und W iderspruchsprinzip behandelt 
werden sollte. Der vom Bundes
wirtschaftsministerium, Bundesju
stizministerium und Bundesverband 
der Deutschen Industrie im vergan
genen Jahre  gebildete A rbeits
kreis Kartellgesetz hat dieses Prin
zip für die Konjunkturkrisenkar- 
te lle und Rabattkartelle vorgeschla
gen. Danach sind diese Kartellarten 
bei der Kartellbehörde zur Regi
strierung anzumelden. Sie w erden 
aber erst rechtskräftig, wenn nicht 
innerhalb einer bestimmten Frist 
ein Einspruch von irgendwelchen 
M arktbeteiligten oder Betroffenen 
erfolgt oder die Kartellbehörde 
ihrerseits feststellt, daß in  dem 
betr. Abkommen die Gefahr des 
Mißbrauchs immanent ist. Durch 
eine derartige Regelung wäre das 
„System der Gegenkräfte“ sogar 
im Gesetz verankert und würde 
überdies einer ständigen aktiven 
Aufsicht des Staates unterstellt. (Sö)
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Die Problematik der wirtsdiaftlidien Madit

S e it nunm ehr sieben Jahren  redet 
man sich in  Deutschland die Köpfe 
heiß, um andere über W ettbew erbs
und Kartellproblem e' aufzuklären. 
Die einen w ittern ungeheure Ge
winne der ausbeuterischen Mono
polkapitalisten, die obendrein noch 
mühelos verdient werden sollen, 
und halten daher alle Erklärungen 
der Kartellfreunde für Lug und 
Trug, ja, sie hören aus diesen 
stets nur eine Bestätigung ihrer 
Ansichten heraus. Die anderen 
sprechen von den hoffnungslos ver
bohrten M odelltheoretikern, die 
keine Ahnung von der W irklich
keit haben und alles in das ein
seitige Schema ihrer W ettbew erbs
ordnung hineinzwängen wollen, und 
die weder Kartelle noch sonstige 
Monopole zu dulden bereit sind.

Doch bei näherem  Zuschauen zeigt 
es sich, daß eigentlich doch nur 
wenige, wenn auch besonders auf
fallende Publizisten und Theore
tiker unverändert und kompromiß
los ihre altbekannten einseitigen

Aussagen w iederholen gleich tibe
tanischen Mönchen, die unablässig 
ihre Gebetsmühlen abdrehen. Auf 
sie hören die ihnen geneigten In
teressenten. Dabei sind die Erfolge 
derjenigen, die den W ettbewerb 
um jeden Preis fordern, zweifellos 
größer als die der Kartellfanatiker; 
denn diese sehen ohne weiteres 
ein, daß nicht jedes Kartell der 
Volkswirtschaft nutzbringend ist, 
und können handfeste Beweise — 
wie auffallende Preisüberhöhungen 
und Produktionseinschränkungen — 
nicht leugnen. W ettbewerbsfreunde 
suchen dagegen mit dem Argument 
zu überzeugen, daß niemals der 
W ettbew erb von Übel gewesen sei. 
Denn spüre man den vermeintlichen 
Schädigungen durch den W ettbe
werb nach, so liege immer eine 
monopolistische Machenschaft, oft 
verbunden mit ungünstigen kon
junkturpolitischen Bedingungen, zu
grunde. Diese Aussage trifft zwei
felsohne zu, nur sollte man nicht 
vergessen, daß überall in einer
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M arktw irtsdiaft Monopolelemente 
festzustellen sind, deren vollstän
dige Ausschaltung unmöglidi ist, 
da damit die w irtsdiaftlidie Lei
stungsfähigkeit überaus stark  her
abgesetzt würde.

D ie R e la tiv itä t d er K artellm ach t
Zur Debatte über Vor- undN adi- 

teile von K artellen seien hier nur 
zwei u. E. w esentlidie Punkte her
ausgestellt: Die Problematik der 
w irtsdiaftlidien M adit von K artel
len und der Einfluß von Kartellen 
auf den Konjunkturablauf. Dabei 
klammern wir alle relativ  harm 
losen Kartelle aus, die weder zu 
beachtlidien Preis- nodi M engen
veränderungen zu führen pflegen.

Kartelle erlangen ihre M adit 
durdi ein formelles oder stillsdiwei- 
gend gebilligtes Übereinkommen, 
gemeinsam eine bestimmte V er
haltensweise einzuhalten, die für 
alle sidi Verabredenden günstiger 
sein muß als ein Zustand ohne eine 
soldie Abspradie. Die M aditstel- 
lung hängt von der inneren und 
äußeren Festigkeit des Kartells ab. 
W enn bei hohen Erlösen einige 
M itglieder alsbald ihre Kapazi
täten  entgegen den Abspradien er
höhen oder wenn sie bei unbefrie
digendem Absatz heimlidi un ter
b ieten oder offiziell Außenseiter 
werden, so ist das Kartell relativ 
machtlos. Es kann sich nur nodi ge- 

' ringe Abweidiungen von dem theo
retisch bei der M arktform Konkur
renz sich bildenden Gleidigewichts- 
preis erlauben. Die Regel, daß die 
Marktmacht um so bedeutender ist, 
je  weniger M itglieder ein Kartell 
hat und je  gewichtiger der Einfluß 
einiger weniger Führender ist, mag 
grundsätzlich gelten. Doch steigt 
damit nidit notwendigerweise die 
Kartellmacht, denn zwischen den 
Großen können erheblidie Kon
fliktstoffe unbereinigt bleiben. Je 
ähnlicher die Produkte der einzel
nen M itglieder sind, und je  deut
licher der gemeinsame M arkt in 
sachlidier oder örtlidier Beziehung 
von anderen abgegrenzt ist, um so 
größer kann die Machtstellung des 
Kartells werden, da einmal das Be
dürfnis der einzelnen Anbieter nach 
Kartellierung w ädist und zum an
deren die Substitutionskonkurrenz 
weniger wirksam ist. W ährend im 
allgemeinen eine straffe Kartell
organisation mit einem über meh

rere Jahre dauernden V ertrag und 
hohen Strafen die Stärke des Kar
tells fördert, kann in m andien 
W irtschaftszweigen — gleidigültig, 
ob diese sich gleidimäßig expan
dieren oder stagnieren — eine 
solche Harmonie zwisdien den 
Führenden bestehen, daß eine kar
tellähnliche W irkung ohne jegliche 
K artellorganisation erreicht wird. 
Der Theoretiker spricht dann von 
einer oligopolistisdien Gruppe mit 
einer starken Gruppendisziplin! Die 
Machtstellung der K artelle steigt, 
wenn man sich mit benachbarten 
Anbietergruppen einigen kann, und 
sinkt auf ein Minimum, wenn man 
als Anbieter einem gleich starken 
Nachfragerkartell oder sonstigem 
Machtblock gegenübersteht. Sind in 
einem Kartell — was früher häufig 
der Fall war — Konzerne mit 
unterschiedlichem Produktionspro
gramm und unterschiedlichem Aus
maß der Integrierung zusammen
geschlossen, dann pflegt vor lauter 
Rücksiditnahme auf individuelle 
Interessen die gemeinsame Macht 
gering zu sein. Umgekehrt kann 
die Kartellmacht erheblich zuneh
men, wenn sich ein bestimmtes 
Produkt eines Konzerns nur über 
die Absatzorganisation des Kar
tells absetzen läßt. — Daß die 
M aditstellung eines Kartells höhe
rer Ordnung bedeutender ist als 
die eines Kartells niedriger Ord
nung, braucht nicht näher erläutert 
zu werden: Die gemeinsame W er
bung, der gemeinsame Vertrieb, 
zentral gelenkte Frachtdispositi
onen, Finanzierung und technische 
Beratung wie die Aufteilung des 
Produktionsprogrammes nach über
geordneten Richtlinien können für 
das einzelne Unternehmen eine so 
große Kostenersparnis mit sich 
bringen, daß ein Ausscheiden aus 
einem solchen Verband hödist 
töridit wäre, ganz abgesehen von 
den Schwierigkeiten des Aufbaus 
einer eigenen Absatzorganisation 
und den Gefahren einer system ati
schen Bekämpfung durch die Gruppe.

D er volksw irtschaftliche N utzen  
d er Macht

Und hier liegt eine der entschei
denden Verfänglichkeiten in der 
Kartelldiskussion: Die mächtigen 
Kartelle der letztgenannten Art 
können — aber müssen nicht — 
für die V olksw irtsdiaft soldie V or

teile durch K ostenersparnisse brin^ 
gen, daß der Zuwachs im Volksein
kommen aus ihrer Tätigkeit beacht- 
lidier ist als die Nachteile aus der 
M inderung der W ettbew erbsinten
sität auf einem Teilmarkt.

Generell kann man formulieren: 
Wirtschaftliche M adit vermag — 
und pflegt in der Regel — ein Aus
druck besonderer wirtschaftlicher 
Leistungsfähigkeit zu sein. Dem 
Ohnmächtigen fehlt die Chance 
zum Machtmißbrauch: deshalb ist 
es nur M angel an Gelegenheit und 
keine Tugend, wenn ihm kein 
Machtmißbrauch nadizuweisen ist. 
Auch die durch eine Organisa
tion erlangte wirtschaftliche Macht 
braucht nicht als solche volksw irt
schaftlich bedenklich zu sein; denn 
es kann sehr wohl sein, daß über
haupt erst durch diese Organisation 
eine positiv zu bew ertende Leistung 
möglidi wird. Dann ergibt sich die 
Frage, ob man ein Kartell einem 
höheren Grad der Konzentration — 
einem umfassenden Konzern — vor
ziehen soll. Bei dem wachsen
den Verantwortungsbewußtsein der 
Unternehmer und ihrer Funktio
näre, geschärft durdi die zuneh
mende Kontrolle der Öffentlichkeit, 
werden gegenwärtig kaum V er
abredungen getroffen, die nur den 
Leistungswettbewerb verhindern 
sollen. Das N ebeneinander von 
positiv und negativ zu bew ertenden 
M omenten macht aber die Beurtei
lung der meisten legalen oder 
auch illegalen Kartelle für den 
Volkswirt so überaus schwierig. 
Die Tatsadie allein, daß Kartelle 
wirtschaftliche Macht ausüben, ist 
demnach kein ausreichendes Kri
terium für ihre Verdammung, wenn 
sich auch aus ordnungspolitischen 
Gründen daraus ein Ansprudi auf 
Kontrolle ableiten läßt.

S tab ilisieru ng d e r  P reise
Seit einigen Jahren  läßt sich fol

gendes beobachten: Preise, die sidi 
relativ  frei an den M ärkten — so 
an den Börsen und W eltm arkt
auktionen — bilden, schwanken 
wesentlich mehr als Kartellpreise. 
Diese gehen dank des Einflusses 
der „M äßigkeitsapostel“ weder in 
der Krise so steil herab noch im 
Boom so weit herauf w ie die bei der 
Marktform der reinen Konkurrenz 
gebildeten Preise. Diese Tatsache 
ist unbestreitbar. Diskutieren läßt
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sich nu r darüber, ob die durch den 
Einfluß von Kartellen, marktbeherr- 
sdienden Unternehmen oder obrig
keitlichen Anordnungen verur
sachte relative Preisstarre eine 
noch größere Flexibilität der übri
gen Preise nach sich zieht oder ob 
im Gegenteil die Preisdisziplin auf 
die konjunkturelle Lage der W irt
schaft beruhigend wirkt. Die letzt
genannte Ansicht vertritt augen
blicklich Prof. Erhard bei strikter 
A blehnung unserer vorhergehenden 
Ausführungen. Doch sollte man bei 
der gegenwärtigen Situation nicht 
übersehen, daß am meisten zur 
M äßigung diejenigen privaten Un
ternehm en drängen, die einem still
schweigend geduldeten Kartell an
gehören, und zwar vor allem da 
sie Sorge haben, bei der Öffent
lichkeit und bei den Behörden un

angenehm aufzufallen. In anderen 
W irtschaftsbereichen, in denen prak
tisch Kartelle sanktioniert sind 
(Arbeitsmarkt, Landwirtschaft und 
Versicherungswesen), fehlen zwar 
solche Hemmungen, aber die V er
antwortung vor der Öffentlichkeit 
zwingt auch hier zu einem ge
wissen Maßhalten.

Diese Ausführungen genügen, um 
die Vielschichtigkeit der Probleme 
einer zureichenden W ettbew erbs
ordnung zu charakterisieren. Bei 
allem Festhalten an dem Grundsatz, 
überall wo irgend möglidi den 
W ettbewerb zum Zuge kommen zu 
lassen, sollte man sich stets des 
Unterschiedes zwischen Maximum 
und Optimum bewußt bleiben und 
Ausnahmen von der Regel da zu
lassen, wo es aus volkswirtschaft
lichen Gründen notwendig ist. (Rp)

Der Verbraucher und die Gesetzentwürfe
D ie  K artelldebatte ähnelte bisher 
allzusehr einem W ettstreit zwi
schen ruhelosen Löwenjägern, die 
sämtliche Untiere restlos zur 
S tredie bringen, und nonchalanten 
Filmsnobs, die nur ein paar davon 
photographieren wollen. W as wir 
brauchen, sind aber Dompteure, die 
Urwaldkräfte zwar bändigen, sie 
jedoch n id it unterschiedslos mit 
Stumpf und Stiel ausrotten möch
ten. Man wird ohnehin durch ein 
Kartellgesetz nicht von heute auf 
morgen eine völlig blütenweiße 
W ettbewerbsvollkom m enheit h in
zaubern können. W ohl aber kann 
man versuchen, die gröberen For
men kollektiver und individueller 
Marktmacht nicht erst in ihren Aus
wirkungen, sondern schon in ihrer 
Entstehung einzudämmen. Das letz
te re  war das Anliegen des rela
tiv  verbraucherfreundlichen Regie
rungsentwurfes, der in seinen De
tails allerdings auch noch durchaus 
verbesserungsfähig w ar und ist.

Man hätte  nun erw arten sollen, 
daß die Grundsatzdebatte allmäh

lich zu Ende geht und dafür einer 
realistischen Betrachtung der Einzel
probleme Platz macht. Statt dessen 
hat man das Schauspiel erlebt, daß 
die sachliche Erörterung einzelner 
konkreter Gesetzespunkte mit all 
der praktischen Problematik, die 
daran hängt, immer wieder gestört 
wird durch die oft überlauten 
Schlachtrufe gewisser Prinzipien
reiter, die vielfach wohl eben da
mit eine allzu nüchterne Durch
leuchtung der Tatbestände verhin
dern möditen.

Immerhin läßt sich soviel fest
stellen: Zur Klärung konkreter Ein
zelfragen haben beide Seiten trotz 
dieses unglückseligen Hanges zur 
Dogmatik durchaus Positives bei
getragen.

K artelltechnik  a ls K riteriu m
Auf der Seite der Anhänger des 

Mißbrauchsprinzips zeichnen sich 
dabei vor allem drei Punkte ab: 
H ier macht zunäcäist der H o c h  e r  I- 
E n tw u rf  den Versuch, nicht nach 
dem (angeblidien) Kartellzweck zu 
unterscheiden — also etwa nach

„Krisen“- oder „Rationalisierungs
karte llen“ —, sondern nach der 
Technik des Kartellverfahrens. Er 
läßt reine Preiskartelle grundsätz
lich genehmigungsfrei, unterw irft 
aber Quoten- und Gebietskartelle 
einer Genehmigung durch die Kar
tellbehörde. Die letzteren sind in 
der Regel zweifellos die gefähr
licheren; sehr viele Kartelle funk
tionieren nie, solange nicht auch 
mengenmäßige Beschränkungen vor
genommen werden. Vor allem aber 
läßt sich die technische Konstruk
tion des Kartells — ob M engen
oder nur Preisbindung — sehr viel 
einfacher beurteilen als der in der 
Seele der K artellpartner verbor
gene Endzweck: ob man nun „Ra
tionalisierung" oder „Krisenbe
käm pfung“ betreiben will. A ller
dings ist die völlige Genehmigungs
freiheit für Preiskartelle keines
wegs gefahrlos; wo nur noch ganz 
wenige Unternehmen in einer 
Branche sind, genügt oft die Preis
abrede, und die mengenmäßige Re
striktion versteht sich von selbst.

D as Verbraucherinteresse  
Der zweite interessante Ansatz

punkt im Höcherl-Entwurf ist der, 
daß hier (in den §§ 3 und 4) deut
lich die Verbraucherinteressen zum 
Kriterium gemacht werden, ja  daß 
sogar die fristlose Kündigung eines 
K artellvertrages ermöglicht w er
den kann, wenn „schädliche W ir
kungen . . .  auf die angemessene 
Versorgung der Verbraucher zu be
fürchten sind". Es ist dies zwar nur 
ein Blatt aus der alten  K artellver
ordnung von 1923; auch damals 
konnte der Reichswirtschaftsmini
ster laut § 4 anordnen, daß jeder 
Beteiligte fristlos kündigen dürfe, 
wenn „die Gesamtwirtschaft oder 
das Gemeinwohl" gefährdet seien. 
W ürde aber die Gefährdung der 
Verbraucherversorgung imHöcherl- 
schen Sinne ausdrücklich als wich
tiger Grund zur Kündigung im 
Rahmen des ■ § 8 des Regierungs
entwurfes anerkannt werden kön
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nen, so w äre damit zweifellos ein 
wichtiger Sdiritt zur Stärkung der 
inneren Selbstauflösungskrätte im 
Kartell getan.

Prüfungsm Sglichkeiten  
Sodann scheint der Hödierl-Ent- 

wurf in seinem § 19 der Kartell
behörde w eitergespannte Prü- 
fungsredite einzuräumen als der 
Regierungsentwurf in seinem red it 
unklaren § 38, bei dem offen bleibt, 
ob gerade im w iditigsten Fall, näm
lich bei den sogenannten „schwar
zen” Kartellen, die gar nicht erst 
A nträge auf Genehmigung gestellt 
haben, Prüfungen vorgenommen 
werden dürfen.

Dieser letzte Punkt gewinnt be
sondere Bedeutung, wenn man be
denkt, daß auch bei Anhängern 
des R e c h t s s c h u t z e n t z u g s -  
P r i n z i p s  die Auffassung an 
Boden zu gewinnen sdieint, wo
nadi das ganze Kartellgesetz mit 
den Vollmaditen und Prüfungs
möglichkeiten, die der Kartellbe
hörde zugestanden werden, steht 
und fällt. Auf ein echtes grund- 
sätzlidies K artellverbot im Sinne 
der A ntitrustgesetze der USA hatte 
ja  sdion der Regierungsentwurf 
und ganz k lar aud i der B ö h m - 
E n t w u r f  verzichtet. Da somit 
eine ganze Reihe von Kartellen 
de facto audi ohne Genehmigung 
bestehen dürften — nämlich alle 
die, die eine ausdrückliche Geneh
migung gar n id it erst beantragen 
und auch ohne Rechtsschutz funk
tionieren —, erweist sich gerade 
die Frage ihrer Überprüfung als 
eigentlicher Kernpunkt des Pro
blems. Es w äre zu wünsdien, daß 
hier „M ißbrauchsverfechter“ und 
„Verbotsprinzipler" gemeinsam auf 
eine Stärkung der Kartellbehörde 
hinarbeiten würden.

V erbotsprinzip
u nd Rechtsschutzentzug  

Die letzteren haben in den Vor
schlägen Böhms ebenfalls einige 
sehr beachtenswerte Beiträge zur 
Gesetzespraxis geliefert: Das gilt vor 
allem für den sorgfältigen Katalog 
in seinem § 5, der all diejenigen 
Fälle aufzählt, in denen die Geneh
migung eines Kartells tatsädilich 
wirtschaftlich sinnvoll sein kann. 
Ebenso w ertvoll sind die klaren 
Formulierungen in den §§ 7 ff des 
Böhm-Entwurfes, die übermäßigen

Fusionen und Versdimelzungen 
Vorbeugen sollen, und endlich die 
Definition des m arktbeherrschen
den Unternehmens und des „gleich
förmig zusammenwirkenden" Oli
gopols im § 12, die dem Regie
rungsentwurf bzw. den Bundesrats
vorschlägen gegenüber vorzuziehen 
wäre. (Nicht jedes Oligopol ist 
gleich ein Quasi-Kartell!)

Im großen und ganzen dürfte 
dem prinzipiellen Reditssdiutzent- 
zug der Vorzug zu geben sein, weil 
man damit einfach die Verwal
tungsarbeit verringert: Man muß 
n id it m ehr in jedem  einzelnen 
Falle untersudien, w er Mißbrauch 
treibt und w er nidit, sondern fragt 
ganz einfadi; W er hat eine Aus
nahmegenehmigung und w er nidit? 
Der letztere genießt dann einfach 
keinen Rechtsschutz für sein Kar
tell, und man mag hoffen, daß es 
so bald von selbst auseinander
bricht. Solange jedenfalls die In
teressenten die Beweise für die 
N otwendigkeit eines Kartells bei- 
bringen müssen, spart man sich 
beim Prinzip des Rechtsschutzent
zugs viel unnötige Arbeit. Die ein
gesparte Energie kann die Kon- 
trollbehörde dann in die Über
prüfung solcher Kartelle hinein
stecken, die gar nicht erst Anträge 
gestellt haben.

Darin liegen die Vorzüge des 
Böhm-Entwurfs, der mit seiner kon
sequenten Anwendung der Idee 
des prinzipiellen Reditssdiutzent- 
zuges eigentlich gleichzeitig audi 
noch die Grundlage für eine 
wirksame M ißbraudisbekämpfung 
schafft, weil er die Kartellbehörde 
entlastet.

A ufgaben  jü r  B u ndestag  
u nd Ausschüsse

Bei der allgemeinen „Kartell
müdigkeit" im Bundestag wird man 
allerdings wohl bezweifeln müs
sen, ob man sich noch die Mühe 
machen wird, einzelne vernünftige 
Punkte aus den beiden Initiativ
entwürfen in den R e g i e r u n g s 
e n t w u r f  hineinzubauen. Träg
heitsfaktoren dürften auf eine Rüdt- 
kehr zum letzteren hindrängen, mit 
den entsprechenden Modifizierun
gen, wie sie seitens der Aussdiüsse 
erarbeitet wurden. Dabei sdieinen 
einzelne für den Endverbraudier 
besonders nachteilige, gefährliche 
Forderungen — Funktionsrabatte,

uferlose Preisbindung der zweiten 
Hand audi bei N ichtmarkenartikeln, 
Lockerungen für K risenkartelle — 
allgemein wenig Anklang gefun
den zu haben. A ndererseits dürfte 
sich bei Normungs- und Typisie- 
rungs-, Konditionen- sowie Ex
portkartellen der Grundsatz der 
Genehmigungsfreiheit ziemlidi 
durchgesetzt haben. Bei den letz
teren  beiden Kategorien mag das 
nicht immer ganz unbedenklich 
sein, zumal wegen der Rückwir
kungen auf den Binnenmarkt. N idit 
geklärt scheint aud i noch die 
Frage, ob man angesichts des 
Fehlens einer klaren M arkenarti
keldefinition überhaupt ohne w ei
teres zur genehmigungsfreien Zulas
sung der Preisbindung der zweiten 
Hand bei M arkenartikeln schreiten 
kann, zumal in den Ausschüssen 
(unter Hinweis auf die Reifenindu
strie) mehrfach die Rede von Zu
sammenhängen zwisdien vertikalen 
und horizontalen Preisbindungen 
(„M arkenartikel-Kartellen") war.

Unbedingt begrüßensw ert er- 
sdieinen dagegen die Bemühungen, 
die auf eine möglichst starke Ein
engung einer eventuellen General
klausel, auf die Nichtzulassung 
von Preisabreden in Rationalisie
rungskartellen und endlich auf 
eine A kzentverlagerung vom „kon
junkturellen K risenkartell“ weg 
zum strukturellen Umstellungs
kartell hin tendieren. Es sollte sidi 
allmählich herumgesprochen haben, 
daß gerade in einem allgemeinen 
konjunkturellen Aufschwung „Kri
senkartelle“ besonders gefährlich 
sind: Sie können ihre Preise nur 
hochhalten durch Produktionsdros
selung. Damit verhindern sie ein 
Ausweichen in die M engenkon
junktur und lösen zwangsläufig 
A rbeiterentlassungen aus, nicht nur 
in ihrer eigenen Branche, sondern 
auch in vor- und nadigelagerten 
Stufen. Es ist sattsam  bekannt, daß 
z. B. in vielen Ländern in der 
großen Krise der dreißiger Jah re  
K artelle aller A rt die Erholung 
hinauszögern halfen. Strukturelle 
Um stellungskartelle dagegen, bei 
denen ein echter W ille zur V er
lagerung und Umwandlung über
schüssiger Kapazitäten vorhanden 
ist, können dann sinnvoll sein, 
wenn — unter M itwirkung von 
neutralen Sachkennern, nicht nur 
Interessenten! — aus einer Branche
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m it schrumpfender Nachfrage Ar
beitskräfte und Kapitalien mög
lichst ohne sozialpolitisdi uner
wünschte Reibungen und ohne 
A rbeitslosigkeit auf andere, aus
sichtsreichere Produktionen umge
lenkt werden sollen. Audi der 
tedinisdie Fortsdiritt kann einmal 
zu schnell gehen! Man muß nur — 
genau wie bei Erziehungszöllen — 
dafür sorgen, daß man solche Kar
telle später wieder los wird.

Es w äre zu hoffen, daß die V er
handlungen in den Ausschüssen 
nun tatsächlich das letzte W ort 
brächten und nicht zum Schluß doch 
noch wieder im Plenum das ganze 
Feuerw erk dogmatischer Gegen
sätze zur Entzündung gelangt an 
Initiativanträgen, die in letzter 
M inute unbedingt irgendwelche 
Sonderinteressen durchdrücken wol

len. Die bisherige Debatte hat be
wiesen, daß einer so diffizilen M a
terie wie dem Kartellproblem die 
Diskussion im Plenum kaum ge
recht werden kann — so sehr man 
auf der anderen Seite hoffen sollte, 
daß die Öffentlichkeit über die 
Einhaltung eines entscheidenden 
Grundsatzes wadit; Daß nämlich 
das zu erlassende Gesetz nicht auf
gefaßt werden darf als eine Insti
tutionalisierung und Gutheißung 
aller Praktiken, die heute bereits 
w ieder im Schwange sind, sondern 
daß es die Spreu vom W eizen son
dern und klarstellen soll, was im 
Rahmen einer wettbewerbsbewuß
ten  Marktwirtschaft noch tragbar 
ist und was als „Verschwörung 
gegen den Verbraucher“ einzudäm
men und nach Möglichkeit auszu- 
sdialten wäre. , (Ku)

Das Kartell als Ordnungsform

w  enn auch die Kartelldebatte in 
den vielen Phasen ihres Ablaufs 
immer w ieder auf Grundsatzfragen 
gestoßen ist, so ist sie doch gerade 
im Grundsätzlichen noch nicht wei
te r gekommen. Das liegt daran, 
daß die Grundsatzfragen mit ideo
logischen Gewichten behaftet sind 
und man im Dogma nur schwer zu 
einer Kompromißbereitschaft fin
det. Vielleicht sollte man noch wei
te r in das Grundsätzliche vor
stoßen, um auf den Punkt zu ge
langen, von dem die beiden gegen
sätzlichen Standpunkte ihren ge
meinsamen Ausgang genommen 
haben. Es handelt sich nämlich bei 
dieser K artelldebatte nicht um den 
Gegensatz zwischen Freiheit und 
Bindung, wie der oberflächliche Be
trachter vielleicht zu meinen ge
neigt ist, sondern um die Frage, ob 
Freiheit durch Freiheit oder Frei
heit durch staatliche Vorschriften 
eingeengt werden soll. Sowohl die 
uneingeschränkte W ettbewerbsfrei
heit w ie die uneingeschränkte V er
tragsfreiheit sind Kinder liberaler 
Geisteshaltung, und mit der Ab
kehr vom klassischen Liberalismus 
ist man sich der Relativität des 
Freiheitsbegriffes bewußt gewor
den. W ir wissen heute, daß unum- 
sdiränkte Freiheit ein ebenso gro
ßer Feind echter Freiheit ist wie 
ein  umfassender Dirigismus. W ir 
wissen, daß die Freiheit nur dann

erhalten bleiben kann, wenn sie in 
Ordnung gebunden ist. Dabei ist 
nur zu wünschen, daß die Ordnung 
organisch erwächst und nicht „ver
ordnet“ wird.

G ebundene F reiheit 
W enn wir heute gegeneinander 

abwägen wollen, ob in der gegen
w ärtigen W irtschaftsordnung das 
W ettbewerbssystem  oder das Kar
tellsystem  für den Verbraucher — 
denn um den geht es letztlich — 
von größerem Nutzen ist, so müs
sen wir uns darüber k lar sein, daß 
w eder der W ettbewerb noch das 
Kartell in seiner liberalistischen 
Sinngebung in der heutigen W irt
schaftsordnung Platz haben. Unter 
beiden Begriffen müssen w ir heute 
etwas anderes verstehen als zur 
Jahrhundertwende. Beides sind 
wirtschaftliche Instrum ente und 
haben an sich mit Ideologie nichts 
zu tun. In jeder denkbaren Lebens
form wird W ettbewerb notwendig 
sein, um die schöpferischen Kräfte 
des Menschen zu entfalten. Ebenso 
werden in jeder Gesellschaftsord
nung Zusammenschlüsse erforder
lich sein, um die beschränkten 
Kräfte des Individuums zu poten
zieren. W enn wir das heutige W irt
schaftssystem charakterisieren wol
len, so liegt ein wesentliches 
Merkmal zweifellos darin, daß die 
individualistische Freiheit in einer 
Ordnung freiwilliger Zusammen

schlüsse gebunden wird, um einen 
optimalen Beschäftigungsgrad, eine 
optimale Versorgung und soziale 
Sicherheit zu gewährleisten. Im 
Rahmen dieser Ordnungsformen 
kann auch das Kartell seinen Platz 
haben, wenn man es mit einem 
unserer W irtschaftsauffassung ent
sprechenden Inhalt füllt. Der Kar
tellvertrag  könnte als Vertrag sui 
generis sowohl in seiner recht
lichen Formulierung wie in sei
nen wirtschaftlichen Auswirkungen 
einer strengen Aufsicht unterw or
fen sein, und man könnte ihm Auf
lagen erteilen, um seine soziale 
W irkung in eine bestimmte Rich
tung zu lenken.

Es erscheint mir widersinnig, 
ideologischen Grundsätzen zuliebe 
potentielle Ordnungsformen zu zer
schlagen oder zu verbieten, derer 
eine soziale M arktwirtschaft drin
gend bedarf. W ir brauchen ja  nur 
daran zu denken, daß die Ord
nungsform des Kartells durchaus 
nicht immer der M arktbeherrschung , 
gedient hat, sondern in kritischen 
Zeiten oft auch Instrum ent der Be
wirtschaftung gewesen ist. W arum 
sollte die kartellm äßige Abrede 
nicht auch der sozialen M arktw irt
schaft dienstbar gemacht werden? 
Jedenfalls müßte das viel leichter 
möglich sein, als das System des 
W ettbewerbs auf dem Verbraucher
m arkt für soziale Dienste einzu
spannen. Denn jeder weiß, daß ein 
vollkommener W ettbewerb in vie
len W irtschaftszweigen überhaupt 
nicht mehr besteht und nicht mehr 
angestrebt w ird und daß der W ett
bewerb im Einzelhandelssektor nur 
eine sehr bedingte Rolle spielt,

Verbraucher und W ettbew erb
Genau so schief, wie die Theore

tiker das Modell des W ettbewerbs 
in der heutigen M arktordnung 
sehen, sehen sie auch das Modell 
des Verbrauchers. Die breite Ver
braucherschicht wird heute nicht 
mehr von jenem  Typ gebildet, der 
aus dem M arktangebot das bei 
gleicher Q ualität billigste Objekt 
wählt, denn er ist zur Q ualitäts
kontrolle nur sehr bedingt be
fähigt. Er neigt dazu, sich dem 
preishöheren O bjekt zuzuwenden, 
weil er glaubt, damit die höher
qualifizierte W are zu wählen. Mehr 
als an konjunkturellen Preis-
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Schwankungen ist ihm an der 
Q ualitätstreue zu stabilen Preisen 
gelegen. Er ist zu oft vom billigen 
Preis betrogen worden. Auf das 
niedrigste Angebot fällt heute — 
wenigstens theoretisch — nur nodi 
die öffentlidie Hand mit ihrem 
A ussdireibungssystem  herein. Die 
M arkttransparenz ist heute nidit 
mehr klar genug und kann in An- 
betrad it der Vielfältigkeit des An
gebots nie wieder ihre frühere

Klarheit erringen. Das Kartell, das 
neben der Preiskontrolle audi 
Q ualitätskontrolle ausübt, könnte 
hierbei sehr wohl eine m arktord
nende Funktion erfüllen.

W enn man das Kartell als O rd
nungsform bejahen will, dann muß 
man dafür sorgen, daß der M arkt
erfolg n id it durdi Q uotenvertei
lung und Produktionseinsdiränkun- 
gen erreid it wird. Man muß ferner 
dafür sorgen, daß über den W eg

der brandienm äßigen Durdiratio- 
nalisierung die relative Preisstabi
lität eine langfristig sinkende Ten
denz haben muß. W enn diese bei
den Forderungen dem K artellver
trag als einem V ertrag sui generis 
aufgezwungen werden können, 
sdieint mir die kartellm äßige Ab
rede auf dem M arktsektor ein 
besseres Ordnungsinstrum ent als 
ein künstlidi gesdiützter W ettbe
werb. (h)

D r. H ans K öh ler, H am burg

Industrialisierung und Außenhandelsinteresse
Gedanken zur indisdien Industriemesse

B ei F ragen des W arenaustausches zw ischen hochindustri
a lisierten  L ändern  einerseits und  w irtschaftlich  w eniger 
en tw ickelten  G ebieten andererseits steh t unausgesprochen  
im m er das P roblem  im  H in tergrund, ob diese Austausch- 
beziehungen von  langer D auer sein  können. W erden nicht 
gerade d ie  L ieferungen von A n lagegü tern  und d ie  dadurch  
erm öglich te In dustria lisierun g es den  em pfangenden  L än
dern  über ku rz oder la n g  gesta tten , a u f  w eitere in tensive  
H andelsbeziehungen m it den  hoch industria lisierten  L än 
dern  zu  verzich ten? Um dieses P roblem  geh t es dem  V er
fa sse r  des fo lgen den  A rtikels,

Bei einer unbefangenen Erörte
rung des volksw irtsdiaftlidien 

Postulats, das sidi für die Bundes
republik aus einer Besdiidiung der 
Indisdien Industrie-M esse ergibt, 
taud it sofort das Problem der In
dustrialisierung der Ü berseestaa
ten auf, das man sdion ein Phä
nomen nennen kann und über das 
bei uns n id it ohne Absidit zumeist 
versdiäm t gesdiwiegen wird, weil 
die Auffassung vorzuherrsdien 
sdieint, daß die Entwidilung hier 
dodi n id it aufzuhalten sei und es 
daher nur zwedcmäßig sein könne, 
wenigstens das nur vorüberge
hende Gesdiäft aus der nodi zu
nehm enden Industrialisierung in 
den Überseestaaten auszunutzen. 
V ersudien wir jedodi, mehr in die 
Tiefe dieses Problems vorzudrin
gen, so wird der Ersdieinung, die 
sidi hinter dem W ort Industriali
sierung verbirgt, viel von ihrer 
Gefahr für uns genommen. Dort 
aber, wo die Tendenzen der Ent
widclung ernst unseren Interessen 
zuwiderlaufen, sollten wir uns mit 
unseren V ertragspartnern offen dar
über unterhalten und dabei we
nigstens unsere W ünsdie festlegen.

Um aber eine soldie Abgrenzung 
innerhalb der versdiiedenen W ir
kungskreise auf einer breiteren 
Grundlage einzuleiten, ist eine 
Untersudiung unserer Außenhan
delsinteressen aus dem Gedanken 
der w irtsdiaftlidien Vernunft ge
genüber einem Land wie Indien be
sonders geeignet; denn Indien 
setzt alle w irtsdiaftlidien Kräfte 
ein, damit seine W irtsdiaft den 
W eg geht, der zumeist Industriali
sierung genannt wird.

Sdion eine zu starke V erallge
meinerung dieses Begriffes muß 
zu großen M ißverständnissen füh
ren. W ir haben uns immer mehr 
daran gewöhnt, jeden Export von 
langlebigen W irtsdiaftsgütern nadi 
Übersee dort dem Komplex der In
dustrialisierung zuzuredinen. Der 
erste Plan der indisdien Regierung, 
der vor fünf Jahren proklam iert 
wurde und formal in diesem Jahr 
abläuft, erstrebte neben einer In
tensivierung der Landwirtsdiaft 
eine Verbesserung des V erkehrs
und des Gesundheitswesens. Zur 
Erriditung von Krankenhäusern 
und ähnlichen Einriditungen w ur
den daher in großem Umfange In

vestitionsgüter nach Indien einge
führt, ohne daß dam it das ausge
löst wurde, was man mit dem W ort 
Industrialisierung verbinden kann. 
W eitgehend ist das auch vom Aus
bau des Verkehrsnetzes zu sagen, 
der nicht immer nur eine Vorstufe 
für die Industrialisierung sein muß. 
Man sollte daher nicht jeden Ex
port von sogenannten A nlagegü
tern  als eine Ausfuhr zur Industria
lisierung in einem anderen Land 
ansehen. Schon hier müssen für 
eine richtige volkswirtschaftliche 
W ertung große Unterschiede ge
macht werden.

In du stria lisieru n g und  
L an dw irtschaft

Aber selbst wenn wir den Begriff 
Industrialisierung auch auf die 
Landwirtschaft ausdehnen wollen, 
kann eine Ausweitung ihrer Kapa
zität über Investitionen niemals 
unsere Ausfuhrinteressen schädi
gen. Das Gegenteil tr i t t  ein: In
dien muß vordringlich seine Land
wirtschaft verbessern, um den Le
bensstandard bei sich zu heben, 
weil die Armut der M assen heute 
noch beträchtlidi ist und sogar 
die Einkünfte qualifizierter Fach
arbeiter weit un ter dem liegen, 
was w ir aus unseren V orstellun
gen ein ausreichendes Existenzmi
nimum nennen. Dabei muß Indien 
insbesondere bestrebt sein, daß es 
nicht durch Überschwemmungen 
und M ißernten immer wieder zu 
den bekannten Hungersnöten 
kommt, deren Ausmaß wir kaum 
ermessen können. Der Lebensstan
dard muß nicht nur gehoben, son-
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